
 

Wildbegleitschein 
Bescheinigung gem. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 Anhang III Abschn. IV 

 
Forstamt   
 
Wildkammer   

 

Wildart: Erlegt am: 

Geschlecht: 

□ männlich                          □ weiblich 
Alter: Uhrzeit Erlegung 

Jagdbezirk/Revier Uhrzeit Anlieferung Wildkammer 

Erleger: Nr. Wildmarke/-begleitschein 

 

Feststellungen (bitte ankreuzen): 
 

□ 
Es wurden vor dem Erlegen vom Erleger keine Verhaltensstörungen des Tieres 
beobachtet. Bei der Untersuchung des Wildkörpers und aller Eingeweide wurden keine 
auffälligen Merkmale beobachtet, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch 
gesundheitlich bedenklich sein könnte. Es besteht kein Verdacht auf 
Umweltkontaminationen. 

  

□ 
Folgende auffällige Merkmale / Verhaltensstörungen / Verdacht auf 
Umweltkontaminationen wurden von mir festgestellt (ggf. auf Rückseite): 

  

 
 

   

Name kundige Person (wenn nicht Erleger)      Datum, Unterschrift 
 

Verkauf: 

Käufer:  

 

Gewicht kg 
 

Geprüfte Qualität Hessen:  □       pH-Wert: 

 

Abzug kg 
 Abzugsgrund:  

Verkaufsgewicht: kg 
 Stück auf Trichinen beschaut: 

ja:   □           nein*:   □  

 

 
* Die Abgabe von nicht beschautem Schwarzwild ist nur an Jagdscheininhaber und Wildhandel zulässig. Diese  
sind verpflichtet, die Trichinenbeschau zu veranlassen. 
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